
„Privattheologie” eın widersprüchlicher
Begriff Johann Salomo Semlers{

Von einNO Rleger

ann eologie priıvat sein? Wenn schon fraglich ist, ob eligion 11UTr als Privatsache
anzusehen sel, ist in och höherem Ma{ßse raglich, ob die eologie als wI1ssen-
schaftliche Reflexion der eligion privat se1in könne, da sS1e ihre Aufgabe doch VOT

dem Forum der OÖffentlichkeit verantworten 11USS$s ann ıne eologie geben, die
sich diesem Forum entzieht? Geriete S1e nicht 1n einen Widerspruch, wenn S1e
einerseıts wissenschaftliche Allgemeinheit anzielte, andererseits die institutionelle
Verallgemeinerung scheute? Dieser INAaruc könnte bei Johann Salomo Semler
(1725-1791) entstehen, einem eologen der Aufklärung,‘ der den Begriff der
„Privattheologie” ın Abgrenzung VO  — der „Öffentlichen eologie” bildete

Hat sich Semler damit 1m Netz seiner begrifflichen Unterscheidungen verfangen?
War das ein „echter Historikereinfall“,“ w1e arl arth ironisch bemerkte? andelte

csich iıne „kritische Zerspaltung oder gar „unfruchtbare, Ja Odlıche
Trennungen  u4? Um dies klären, ist nötıg, die Kategorien emlers un: ihre
Herkunft näher betrachten. Im ersten Teil dieses Aufsatzes werden die grund-
legenden Unterscheidungen emlers dargestellt, 1im zweıten Teil sollen ihre philoso-
phischen un theologischen Hintergründe beleuchtet werden.

Das Licht der ufklärung erlaubte CS, ıIn vielen Bereichen schärfer sehen un
Unterschiede un Zusammenhänge wahrzunehmen, die vorher iın Dunkelheit oder
diftuser Dämmerung verborgen agen Das Jahrhundert War in kuropa ıne eit
der theoretischen un praktischen Ausdifferenzierung 1n vielen Lebensbereichen,
auch 1mM kirchlich-religiösen. Nachdem sich, bedingt Urc grundlegende ehrnaite
Unterscheidungen 1m 16. Jahrhundert die institutionelle ufteilung des Christen-
{ums ın Konfessionen vollzogen hatte, deren Dreiheit 1m ach dem
großen Krieg reichspolitisc. anerkannt wurde, entstand 1m 18. Jahrhundert unter

ber die Erforschung der Aufklärung 1n der evangelischen Theologie Deutschlands seıt 1945
berichtet unter diesem Titel Kurt Nowak, Vernünftiges Christentum?, Leipzig 1999 Er geht uch auf
die Semlerforschung e1in und stellt eine Konzentration der personenbezogenen Aufklärungsforschung
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dem FEinfluss der europäischen ı  ärung un: der VO  — dieser erarbeiteten begriff-
lichen Differenzierungen in der protestantischen eologie VOT allem den deut-
schen Staaten die Möglichkeit un das Bedürfnis, der kirchlichen un: theologischen
Situatiıon durch ıne theoretische Ausdifferenzierung des religiösen Bereichs erecht

werden. Diese Ausdifferenzierung versuchte, iıne ursprüngliche, bisher nicht
hinreichend erkannte, aber latent wirksame Komplexität, die in ihrer Verborgenheit
die Gefahr der Instrumentalisierung für Machtinteressen barg, ZUF Klarheit der
Erkenntnis bringen, urc. Struktur- un Systembildung einen rationalen
Umgang mıiıt ihr ermöglichen. DıIie abstrakte Freiheit im Zustand einer unerkannt
und unreflektiert bleibenden Komplexität, die immer in Abhängigkeit un nter-

rückung umschlagen konnte, sollte 1n konkrete Freiheit umgewandelt werden, die
das darin ngelegte ZUTr freien un zugleich geregelten Entfaltung kommen jefß
Dabei musste berücksichtigt werden, ass die Entfaltung des komplexen (GGJanzen in
seinen Teilen nicht dessen Atomisierung bedeutete, sondern die eıile miteinander in

Beziehung setzte, ass S1€ eın gegliedertes (3anzes en konnten. Beziehung aber
Unterscheidung Oraus Deshalb War die theoretische Ausdifferenzierung der

Komplexität des religiösen Bereichs die notwendige Voraussetzung aIUur; die Ver-

echtung ihrer Teile miteinander erkennen. Außerdem musste diese komplexe
Ganzheit horizontal in gleichursprüngliche, komplementäre, ın Wechselwirkung
miteinander stehende Aspekte zerlegt werden, verhindern, dass ihre Totalität
in einer vertikalen, hierarchischen, subordinierenden, Ungleichheit schaffenden
Gliederung totalitär missbraucht würde. iıne Methode, die bei der Analyse verfolgt
wurde, War die Anwendung kategorialer, nicht bereichsspezifischer Begriffe auf das

jeweilige Untersuchungsfeld mıt dem Ziel, sich VOoNn vorgeprägten, überlieferten, nicht
rational begründeten Unterscheidungen un Bestimmungen befreien. ıldeten die

kategorialen Begriffe Gegensatzpaare, konnte die Gefahr der abstrakten ntgegen-
setzung als rgebnis der Ausdifferenzierung entstehen, dass EeTWi die allgemeine
natürliche eligion als Gegensatz ZUT speziellen biblischen enbarung betrachtet
wurde. Manchmal aber gelang ıne Vermittlung zwischen den Gegensätzen, die nicht
1Ur die Unterscheidung, sondern auch die Beziehung sichtbar werden ieß

W)as Bestreben nach freiheitsschaffender Ausdifferenzierung lässt sich 1M Jahr
hundert in vielen Bereichen beobachten, 1mM Politischen, Kulturellen, Religiösen.

Diese 1C| der Aufklärung ist geprägt durch Strukturalismus un! Systemtheorie,
die den 1C| für Begriffsbeziehungen, -strukturen, -oppositionen un für dadurch
ermöglichte theoretische Systembildungen mıt Binnendifferenzierung, Ausdifferen-
zierung un Außendifferenzierung geschärft en. Nachdem die europäische Auf-

klärung des Jahrhunderts un ihre Nachwirkungen in einer „Dialektik der

Aufklärung” einer ideologiekritischen Analyse unterzogen worden (  Oorno.
orkheimer), wurde auch in historischer Hinsicht stärker ihre Ambivalenz un:

Vielschichtigkeit bewusst. Dabei wurden der u  ärung selbst entstammende Prin-

zıplen auf ihre Erforschung angewandt, allerdings in durch die wissenschaftsge-
SCHIC  iche n  icklung edingter Transformation. Di1e auch urc Selbstreflexion
ermöglichte Reflexion der Aufklärung iın der historischen Forschung machte eın

unabgegoltenes Erbe der ufklärung sichtbar, das seine Virulenz un Aktualität
immer wieder erwelst. SO ist die Erforschung der Aufklärung zugleich miıt der Frage
nach der Gegenwart verbunden, un der Blick zurück auf Gestalten un Posıtionen



36() Reinhold Rıeger

dieser Epoche ist nicht rückwärtsgewandt, sondern VO  wr einem Interesse 41
wärtigen Problemen geleitet. DIies gilt auch für die Aufklärungsforschung in der
eologie, die ach dem ann Uurc die antiliberale „Dialektische eologie” und
Ure antiaufklärerische Strömungen 1m Luthertum wieder NECeUu ansetizen musste und
dies auf dem Hintergrund einer Neubegründung der historischen Theologie tal, die
diese nicht mehr L11UT als Hilfswissenschaft, sondern als die eologie insgesamt
durchdringende Dimension betrachtete.

DIe aufklärungsgeschichtliche Forschung widmete sich zunehmend auch eOl0O-
ischen Autoren un Ihemen, nachdem S1e zuerst philosophie- un: literaturge-
schichtliche Aufmerksamkeit efunden hatte.” Der Hallenser 1heologe Johann Sa-
lomo Semler fand schon früh Beachtung, da für die Entwicklung der protestan-
tischen eologie auch ber das Jahrhundert hinaus VOIN grofßer Bedeutung War.
Er entwickelte iıne Reihe VO  - begrifflichen Unterscheidungen, die ZUT Ausdifteren-
zierung in der christlichen eligion selbst beitrugen. Meist stand e1 die Unter-
scheidung zwischen öffentlicher un! privater eligion 1m Mittelpunkt des Interesses,
da S1e soziale un! politische Ursprünge un: Konsequenzen hatte / Semler bestimmte
und begrenzte aber auch die eologie durch ıne Reihe elementarer Unterscheidun-
SCIL ıne davon ist die zwischen öffentlicher un: priıvater eologie, in der sich der
religiöse Gesichtspunkt mıiıt dem sozialen un politischen verschränkt. S1e ann LLUTE

verstanden werden 1m Zusammenhang mıt den anderen Unterscheidungen, die
Semler vornımmt, un mıiıt den Differenzierungen 1ın der politischen Theorie seiner
eıt.

Unterscheidungen und Beziehungen
DIie grundlegende materiale Unterscheidung in der eologie ist für Semler die

zwischen Wort Gottes und eiliger Schrift. An der Problematik einer aufßeren Norm
wWw1e dem Kanon der biblischen CNrıften werde eutlich, ass das Wort Gottes mıt
seiner die Menschen verändernden moralischen ahrheı nicht mıt der Heiliger
Schrift als einer historisch entstandenen ammlung religiöser CArıtten gleichgesetzt
werden könne. DIiese Differenz werde besonders augenscheinlich en Testa-
ment: „Es ist mır unbegreiflich, wWwI1e geschehen kann, da{ß nachdenkende Christen
un! 08 Lehrer, die ach i;hrem Beruf helfen sollen, dass die heilsame Erkenntnis
wachse, <SOßgar heutzutage> och immer sich selbst 1er verırren können un: heilige
Bücher oder CcNrıften der en un! das hie und da, nicht UYTC und UTrCHA, darin
enthaltene, mitgeteilte, eingekleidete Wort Gottes oder allgemeine moralische Be-

Beutel, Aufklärung (wie Anm. IX 164
Der Anstof{ß® für die NEUeETE Semlerforschung gıing Von Gottfried Horni1g ‚Us, wWwI1e uch Nowak,

Erforschung (wie Anm. L} o feststellt: Gottfried Horn1g, Die Anfänge der historisch-kritischen
Theologie. Johann Salomo Semlers Schriftverständnis un! seine Stellung Luther, Göttingen 1961
Ders., Johann Salomo Semler. Studien Leben un Werk des Hallenser Aufklärungstheologen,
Tübingen 1996

Zuletzt artın Laube, Die Unterscheidung VON öffentlicher und privater Religion bei Johann
Salomo Semler. Zur neuzeittheoretischen Relevanz einer christentumstheoretischen Fıgur, 1n
ZNIG 11 2004, K
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lehrung <an alle Menschen> immer verwechseln “* Heilige Schrift un: Wort Gottes
selen nicht deckungsgleich, nicht koextensiv. Die iıner selbst hätten die;
schen Schriften ach ihrer religiösen Nützlichkeit unterschiedlic| beurteilt, während
die Christen sich einbildeten, s1ie mussten das als Wort (Gottes NeTr-

kennen.* Für die Christen aber selen die Bücher des A 9 „WEeNnN nicht daraufesehen
wird, ob der Geist Christi in ihnen ist, keine ChArıften, welche ZU ehrgrun der
christlichen Religion «11  gehören Nur insofern der Geist Christi Aaus einer Schrift
spricht, se1 sS1e Wort Gottes. Dies gelte auch für die CANrıfrten des Auch sS1e
beträfen nicht alle gleichermaisen den TUunN! un: der christlichen eligion
selbst.** Es komme daraufd mıt christlicher Freiheit im rte das Wesentliche un
Erbauliche in diesen CcCNrıften VO Historisch-Zufälligen unterscheiden.* Denn

gebe einen unleugbaren Unterschie: zwischen den in der Schrift ausge  ückten
göttlichen Wahrheiten un: den blofsen Erzählungen menschlicher Begebenheiten. ““
DIies brachte Semler ZUT Geltung in der Auseinandersetzung mıt dem Tübinger
Kanzler Jerem1as Friedrich Reufßß (1700-1777), der den erbaulichen Wert der Apo-
ypse verteidigt un: €e1 emlers theologische edenken sS1e eftig AaNSC-
oriffen hatte.}°

DIie Unterscheidung VOIN Wort Gottes un Heiliger Schrift verhindere, er:
die Vermischung eines Außeren mıt dem Inneren un: befreie VO  — dem ‚Wang, das
Innere unmittelbar VO Außeren abhängig se1ın lassen und aus ihm abzuleiten. S1e
efreie das Wort (Grottes VO  3 der Fessel menschlicher Festsetzung. Nur se1l ıne freie
Untersuchung des Kanons möglich, die dem lebendigen Wort Gottes gerecht wird.
„Dies eigene rteil ann nıicht Von andern festgesetzt un! vorgeschrieben werden;
und dies ist die ACNE, OVOIN ich vornehmlich andle, die Einsicht VO  — der
christlichen eligion un ihrer GS  1C)  er unter uns als eın treuer Lehrer besser
befördern un: außerliche rdnungen, die ihren Zweck aben, theologische Lehrsätze,
die auf ihrem Grunde stehen un mıiıt ihm fallen, unterscheiden Von den Rechten
und iıchten eines Christen, der die innerliche geistliche un Wirkung der
eligion SCrn In sich erfahren un als seine eigene eligion wirklich en und
üben Miıt dieser Unterscheidung werde der Beziehung der Heiligen Schrift
auf das Wort Gottes kein Abbruch » da dieses Ja ihr Hauptinhalt sel1. uch
könne das Wort (Gottes nicht unabhängig VO  3 der Heiligen Schrift un:erVO  —

ihr erkannt werden. DıiIie innere Verbindlichkeit der Heiligen Schrift könne 11UTE Au

ihrem Inhalt selbst, nicht Hr außere Kriterlien, etwa kirchliche Beschlüsse, be-
gründet werden. ®©

Johann Salomo Semler, Abhandlung VO  3 freier Untersuchung des Canon 1776), hg.
Heinz Scheible, Gütersloh 196/, 43 1776

Semler, Abhandlung wıe Anm. 8);,
Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), 44{f. 59f.
Semler, Abhandlung (wie Anm. 61 (1776)
Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), (1776)
Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), 91
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart, Halle ERET.: Vorrede.

Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), 93
Semler, Abhandlung (wie Anm. (1776)
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14) Vorrede
Semler, Abhandlung (wie Anm.
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iıne Konsequenz der Unterscheidung zwischen Heiliger Schrift un Wort ottes
ist die methodische Unterscheidung zwischen Auslegung und Anwendung der He1-

igen Schrift. DE die Heilige Schrift nicht unmittelbar mıiıt dem Wort (ottes eich-
gesetzt werden UTrIie. das aber ın ihr ZU USdTruC komme, musse S1€e dieser
Beziehung willen der historischen Kritik unterzogen werden. DIe historisch-kritische
Auslegung se1l iıne genulne Aufgabe der wissenschaftlichen eologie. Aber diese
mMUSse VO  e der religiösen Anwendung unterschieden werden, da die historische
uslegung noch nicht VO  en sich aus das Wort ottes für den einzelnen wirksam
ZUT Sprache bringen könne. Während die uslegung ine Tätigkeit des Verstandes se1
un: sich wissenschaftlicher Methoden bediene, die Anwendung die Erleuch-
tung Urc. den Heiligen Geist OTraus Beides urie nicht miteinander verwechselt
werden, denn die Verstandeserkenntnis se1 nicht auf Erleuchtung angewılesen. Aber
die erleuchtete nwendung setize ine historisch abgesicherte Kenntnis des Sinns der
eiligen Schrift OTaUs, obwohl s$1e nicht AUS dieser abgeleitet werden könne.*? Das
Wort Gottes werde dem Menschen Urc den Heiligen Geist NUur 1im aufßeren Wort
der Heiligen Schrift mitgeteilt, weshalb dieses zuerst muıt den Kräften der natürlichen
Vernunft historisch verstanden werden müsse.* DiIie uslegung der Heiligen Schrift
erfolge also Urc die Vernunft, nicht den Heiligen Geist, ihre Anwendung aber se1
abe des Heiligen eistes.  21 So sehr uslegung un Anwendung unterscheiden
selen, der Freiheit un:! Fruchtbarkeit ihres Vollzugs willen, sehr selen S1€e
aufeinander beziehen. Denn die Anwendung könne 1U auf der Grundlage
historisch-kritischer Erforschung des aufifßseren ortes der Heiligen Schrift geschehen,
damit sS1€e nicht der Gefahr VO  - ur un Enthusiasmus verfällt.““ {Idie Vermui-
schung VO  - uslegung un: Anwendung, VO  > Erkenntnis un Erleuchtung hätte ZUrTr

olge, dass unkontrollierbare, unbegründete Wahrheitsansprüche rhoben werden
könnten, indem eın vorgeblich Erleuchteter kraft seiner Erleuchtung ıne FErkenntnis

besitzen beansprucht, die auch für andere gelten sollte.“° Frömmigkeit un:
Wissenschaft mussten deshalb unterschieden werden, beiden ihre für einander
nützliche Entfaltungsfreiheit bewahren.““ rst ITE ihre Unterscheidung liefßsen
sS1e sich in fruchtbare Beziehung zueinander setizen. Durch ihre Vermischung hin-

behinderten s1ie sich gegenselt1g. „Diese Lehre VO:  - Unentberlichkeit der
Frömmigkeit ZUm fruchtbaren Dienst des Lehrers, ist eın giftiges Unkraut in dem
Acker ttes, oder in der Kirche.«25

Weil die Unterscheidung VO  - Auslegung un Anwendung für die eologie
entscheidend sel;, musse die Hermeneutik den TUunN! für alle theologischen emu-

hungen egen. Sie ze1ge, dass die rbauung selbst NUur auf dem TUN! des kritischen

Semler, Erster Anhang dem Versuch einer Anleitung ZUT Gottesgelersamkeit, alle 1758,
Nachdruck Waltrop 2001, 49—51 Semler, Vorbereitung ZUT theologischen Hermeneutik, Halle 1760,
Vorrede un! 148-150.

19), 60{f£. Semler, Vorbereitung (wie Anm. 19), 150
21

Semler, Erster Anhang wıe Anm
Semler, Erster Anhang (wie Anm 19), 67-69 8386
Semler, Erster Anhang (wie Anm 19),

23 Semler, Erster Anhang (wie Anm 19)) 95
Semler, Erster Anhang (wie Anm 19), I:
Semler, Erster Anhang (wie Anm19), 102
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historischen Verstehens der Heiligen Schrift erfolgen könne, nicht aber umgekehrt
das Verstehen der Schrift VO:  3 der Erleuchtung abhängig emacht werden dürfe.?®©
Diese Umkehrung verbaue den Siınn der Schrift, weil sS1e ihr den eigenen Sinn, den
Eigensinn des Auslegers aufdränge.“‘

Die Ausdifferenzierung der theologischen ethode in uslegung un Anwendung
dient dazu, den praktischen, religiösen ‚WeC der eologie erreichen, nämlich
das Wort Gottes in seiner lebendigen Wirksamkeit für den Einzelnen erfahren.
Semler nennt diese Wirkung ıne moralische esserung des Menschen.

DIe Unterscheidungen VO  a Heiliger Schrift und Wort Gottes, VoNn Auslegung un:
Anwendung stehen iın NS! Zusammenhang mıt der Unterscheidung VOINl eligion
und Theologie.“® { Iıie Urc das Verstehen des aufßeren Wortes der Schrift ermOg-
lichte Gnadenwirkung (Grottes auf den Menschen ziele sowohl auf den eologen als
auch den Laıen ab, unterscheide also beide nicht voneinander. „Folglich kan diese
moralische esserung des Menschen nıe die Hauptsache se1n, die den Theologum als

«29solchen, ausmacht:; weil SONS jeder Lale, habilitirt ware ZU Ooctor der eologie.
Denn eın Theologe mUuUusse viel mehr wlssen, als selbst erfahren könne. Seine eigene
E  rung, seın Glaube, selen och nicht hinreichend für seine Aufgabe als Lehrer
der eologie. Das Wiıssen des eologen musse also VO  a seiner Frömmigkeit
unterschieden werden, weil weder die Wissenschaft die Frömmigkeit voraussetze,
och die Frömmigkeit AUus der Wissenschaft ableitbar sel,; obwohl sS1Ee dieser ıne
außere habe.? er Christ mMUusse ıne Kenntnis der Heilsordnung aben, aber
ZUr eologie könne nicht verpflichtet werden, se1 denn, WO. Lehrer ber die
Heilsordnung sein.?} erdings gebe keine esserung des Herzens ohne iıne
verhältnismäfßige Besserung des Verstandes.* DiIe Frömmigkeit se1 also auch auf
die Wissenschaft angewlesen un könne sich nicht völlig unabhängig VO  . ihr ent-
falten

Auf der anderen Seite könne einer NUur ann ein gute Lehrer der eologie se1n,
WEl selbst Erfahrungen miıt ihrem Gegenstand emacht habe „Ich I11U5 CS,
böser Mäuler willen, NUr nochmals bezeugen, da{fß ich für notwendig un:! unent-

Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19), 126430
Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19), 133135

azu Gottfried Horni1g, Zur Unterscheidung VO  3 Religion und Theologie bei Johann
Salomo Semler, 1n ders., Semler. Studien (wie Anm. 6), 160-179 Hans-FEberhard He1ß, Theologie
un! Religion bei Johann Salomo Semler. Eın Beitrag Z Theologiegeschichte des 18 Jahrhunderts,
Augsburg 19/4 Botho Ahlers, IDie Unterscheidung VO Theologie un: Religion. Eın Beitrag ZUur

Vorgeschichte der Praktischen Theologie 1m 18 Jahrhundert, Gütersloh 1980 Falk W agner, Was ist
Religion? Gütersloh 1986, 5153 Außfßer bei Hornig wird die Unterscheidung vorrangıg als Irennung
bewertet. TNS' Feil, Religio. Vierter Band: [Die Geschichte elnes neuzeitlichen Grundbegriffs 1m
und frühen Jahrhundert, Göttingen 2007, 437-477, konzentriert sich sehr auf Beobachtungen
ZU Wort „Religion”, die Probleme des Begriffs ausschöpfen können, und beachtet deshalb
wenig das Verhältnis ZU!T Theologie.

Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19), 87{f£.
Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19), 105 113

41 Semler, Vorrede Siegmund Jakob Baumgarten, Evangelische Glaubenslehre, Erster Band,
alle “1764, 121

Semler, Vorrede (wie Anm. 312 124
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erlich halte, da{ß einer, der eın Lehrer SC will,; die innere Warheit un: Wirklichkeit
des Gegenstandes der Heilsordnung, als des Haupttheils der Dogmatik, selbst erfare:
aber dis ist nicht deshalb notwendig, weil SONs se1in Lehramt keinen utzen un!:
Frucht chaftfen würde, sondern weil s aller Menschen Pflicht ist, das, Was S1€E VONn

(1Ottes Verordnung un: illen erkennen, wirklich In ihrem Verhalten NU|  j

gebrauchen un! einfliessen lassen.  «33 Frömmigkeit allein aber mache och keinen
eologen, weshalb der Satz Luthers: „Oratlo, meditatio, tentatıo faciunt heologum  *
nicht auf die eologie als Wissenschaft beziehen sel, ohl aber auf die Ordnung
des eils iın Erfahrung und nwendung der geoffenbarten Wahrheiten.“* Durch
Frömmigkeit, Erleuchtung un:! ekehrung aber gewinne niemand „mehr FEinsicht in
die Richtigkeit un: Uebereinstimmung der Lehrwahrheiten mıt ihrem Erkentnis-
grunde, mıt der Schri Was Aufgabe des Verstandes un: der Wissenschaft se1l  35

Während die Frömmigkeit ZUr eligion gehöre, se1 die Theologie als Lehrdisziplin
Wissenschaft Um der Entfaltung beider willen, selen s$1e voneinander unter-
scheiden. ıie eligion se1l das Allgemeine, das jeden Christen betreffe, die eologie
ingegen se1 das Besondere, das nicht aC jedes Christen, sondern NUur der wissen-
SCNHaItlıc: Gebildeten sel. „Die Vermischung dieser beiden Dinge War die Quelle
jener großen Verderbnis der christlichen Religion, die WITFr das Papsttum nennen‘
Luther habe diese Verwechslung aufgehoben, aber nach elanc  Oons Tode habe
sich „die ermengung der eologie un: eligion unter Protestanten hie un:! da
eingeschlichen” Hunnius, Chyträus, Pfaff, W eıiısmann un! andere hätten sich dem
entgegengesetzt.39
er dürften sich die eologen anma(lSsen, ihre veränderlichen Lehrmeinungen
dogmatisieren un allen Christen vorzuschreiben, “* och dürften die en

sich eın  en, UrC Erleuchtung wissenschaftliche Erkenntnisse gewin-
LICHN

Semler charakterisiert eligion und Theologie mıiıt gegensätzlichen Attributen:
ährend die eligion die beständigen, unveränderlichen christlichen Grundwahr-
heiten un Lehrsätze enthalte, biete die eologie iıne wechselnde gelehrte Kenntnis
VO  — der christlichen eligion. Die eligion se1 allgemein, sS1e betreftfe jeden Christen,
die eologie ingegen sel die spezielle C P der Lehrer des Christentums. Die
eligion beziehe siıch auf die Heilsordnung, die Theologie auf die Wissenschaft. IDıie
eligion se1 eher et{was Innerliches, die eologie eher etwas Außeres. Die eligion

Semler, Historische Einleitung 1n die dogmatische Gottesgelersamkeit, 1n: Siegmund Jakob
aumgarten, Evangelische Glaubenslehre, Dritter Band, Halle 1760, 131

Semler, Einleitung (wie Anm. 33) 131 Semler, Erster Anhang (wie Anm. 3413; 3941
Semler, Einleitung (wie Anm. 33), 132
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14),
Semler, Abhandlung (wie Anm 8); Anm. 207 Se:  BT, Versuch einer freiern theologı-

schen Lehrart (wie Anm 4), Vorrede.
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm 14) 13
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14) Vorrede
Semler, Abhandlung (wie Anm. 9U, 9 Anm. 207
Semler, Versuch einer nähern Anleitung nützlichem Fleisse 1n der SaNZCH Gottesgeler-

samkeit, alle L/37% 103
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ziele auf die rfahrung der Erleuchtung UrcCc den Heiligen Geist 1mM Glauben, die
eologie auf die Erkenntnis der anrher Urc die Vernunft . **

iiese Unterscheidung VO  — eligion un eologie bedeutet für Semler keine
Entgegensetzung, keine Irennung, sS1e hat vielmehr den weck, €l miteinander
iın eziehung setzen un: klarzumachen, inwiefern die eligion der Theologie
bedürfe un: inwiefern die eologie auf die eligion bezogen sei“* Diesen Zusam-
menhang beider sieht Semler 1im protestantischen Prinzıp des freien emanzıpatıven
Gebrauchs der Vernunft begründet, der mıt dem Glauben nicht in Widerspruch
geräat, ih vielmehr aus der Fremdbestimmung UTrC die kirchliche Autorität befreit.
„Es ist also ıne leere Abstraction, da{ß 190868  — eligion un Vernunft VO  . einander Ttren
un Sal sichC Ianl andert die Bedeutung des Namens Vernunft; denn
SONS ist eben erseibe Mensch, dem ich zuschreibe, stehe 1m Glauben, oder habe
lebendige Erkentnis der christlichen Lehre, gerade unfter stetem uen un bessern

«44Gebrauche seliner Vernunft dieser christlichen Uebung gekommen.
Obwohl die eligion nicht VO:  - der eologie abhängig sel; bedürfe S1e ihrer,

ber sich rößere Klarheit un Erkenntnis gewınnen, die sS1e VOT alscher Selbst-
einschätzung bewahren können.”? Die Unterscheidung VOoO  - Religion un! eologie
diene beiden ihrer freien un: geregelten Entfaltung, während die Vermischung
beider die eligion Urc Reflexion zersetzen un: die eologie Urc| Gefühl blind
machen würde. Die eligion würde die durch die Macht der Frömmigkeit
erdrücken, die eologie würde sich ıne willkürliche Erkenntnis anma({fsen. Durch
ihre Unterscheidung können sich Religion un: Theologie erst fruchtbar aufeinander
beziehen un: sich MT wechselseitige Begrenzung gegenseıt1ig befördern

Semler unterscheidet sowohl bei der eligion als auch bei der eologie ıne
öffentliche VO  e einer privaten Form  46 In dieser Unterscheidung erreicht seine Aus-
differenzierung des religiösen ihre konkreteste Gestalt Denn s1ie lässt sich
soziologisch un politologisch interpretieren, wenn sich die beiden gegensätzlichen
Kategorien auf die gesellschaftlichen un: politischen Verwirklichungsformen VO  -

eligion un eologie beziehen. Diese Unterscheidung tragt auch der allmählichen
Ausdifferenzierung zwischen Staat un: Gesellschaft Rechnung, die auch iıne Reak-
tiıon auf die Herrschaftsform des Absolutismus WAarl, sS1e geht aber darin nicht auf.

DiIie Unterscheidung zwischen öffentlicher un privater eligion bzw. Theologie
bei Semler erst relativ späat e1ın, nachdem die anderen Unterscheidungen

Semler, Vorrede Siegmund Jakob Baumgarten, Evangelische Glaubenslehre, Erster Band,
alle “1764, 120£. Semler, Einleitung (wie Anm. 33), 131 Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), 91
Anm. 207 Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14), 13 35f.
186f. 192-197 231

Hornig, Semler. Studien (wie Anm. 6), 165 PFER
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm 14), 210
Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14), 260

azu Laube, Unterscheidung (wie Anm. K Miıt Recht welst Laube die Reduzierung
der Unterscheidung auf den soziologischen Aspekt zurück. „Semler die igur der Privat-
theologie’ letztlich nicht deskriptiv, sondern reflexiv. S1e dient ihm ZUT Beobachtung und Markierung
dessen, Was sich dem theologischen Zugriff bleibend entzieht“ Laube kann allerdings NUur ıne
faktische Irennung zwischen beiden Formen erkennen 15)
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getroffen un: ausgearbeitet hatte S1e deutet sich Begınn der 1//0er re iın
seinen Untersuchungen ZUTr Entstehung des biblischen Kanons, beobachtet,
dass sich AUus der Vielzahl der frühchristlichen Parteien ıne Parte1 als enrhelı
herausgebildet habe, die sich 11 ihren Kanon un: ihren daraus abgeleiteten
öffentlichen Lehrbegriff VO  w den anderen Parteıen abgegrenzt habe Di1e „größere
Vereinigung <der christlichen Lehrer oder Bischöfe> In dem öffentlichen äußerlichen
Lehrgrunde” habe erst ab dem Jahrhundert stattgefunden, als die V oraussetzung
der Ööftfentlichen Anerkennung der christlichen eligion 1mM römischen Staat gegeben
War. Dies se1 der rsprung der öffentlichen eligion 1im Christentum SCWESCH. Sie
habe erforderlich gemacht, ass öffentliche Lehrer ungeachtet ihrer eigenen
privaten Einsichten die Ööffentliche Lehrordnungvemussten Uure Auslegung
un Predigt der kanonischen cnrıtten Diese Entwicklung se1 auf Kosten der
religiösen Entfaltung des einzelnen Cgangceh, se1 aber das Mittel SCWESCHI, Streitig-
keiten über die Bücher der vorzubauen. Dennoch se1l dadurch eın Teil der
lebendigen 1e des Christentums verlorengegangen. „Dieser Unterschie: des
öffentlichen gemeinschaftlichen Gebrauchs un: der eigenen häuslichen eschNa{itı-

c<48
gun der ähigern Christen ist bald vVeErgeSsCHN un: Sal vernachlässiget worden.
Aber die Kanonisierung der in öffentlicher Geltung un Ööftentlichem Ge-
brauch habe „die hesondre Untersuchung dieser ücher für alle nachdenkende Leser,
WdS ihren eigenen Privatgebrauch betrifft‘, nicht ufheben können, da frei SC
lieben cei* Denn der öffentliche Zweck der Kanonisierung, die Herstellung einer
außerlichen Einheit, se1l unterscheiden VO prıvaten WeC. des Gebrauchs der
Heiligen Schrift. Semler stellt aber die kritische Frage, ‚ob iıne solche äußerliche
allgemeine Kircheneinigkeit <1n festgesetzten Büchern, Gesängen, Gebeten, Gebräu-
chen> der äachten Beförderung der christlichen Innern Religion, den Wachstum
In Vollkommenheiten des Verstandes gut als des illens mıiıt sich ringt, nötıg
oder 1enlıc. SEWESCH; un ob nıicht vielmehr der wahre Vorzug un richtige TUunNn:
der Allgemeinheit der christlichen eligion Hr solche amalige Kirchengesetze
ach un nach auf eıt un eingeschränkt, geschwächt un aufgehoben WOI-

den  €C Einıge alte gelehrte 1SCHNOTe hätten schon damals erkannt, dass diese rch-
lichen Verordnungen aulserlicher Zwecke willen eingefü worden selen, ass
aber die eigene Religiosität eiınes einzelnen Christen nicht unbedin: daran gebunden
sein musse. Diese Haltung se1l aber VOINl der estlegung der einzelnen
Christen auf die OTMeNTUIC anerkannten cnNnrıtften auch für ihren priıvaten Gebrauch
verdrängt worden.

In dieser andlung hat Semler schon in NUCC die Unterscheidungen angewandt,
die später mıt den ermin1 der olfienUuıLchen un privaten eligion bzw. eologie
ausgedrückt hat Die öffentliche eligion diene der aufßeren Einheit der Kirche un:!
werde darin VO  — der Ööffentlichen eologie unterstutzt. Di1ie private eligion diene
der inneren Erkenntnis der heilsamen göttlichen Wahrheit un:! der moralischen

4 / Semler, Abhandlung (wie Anm. 23 (1771/76).
Semler, Abhandlung (wie Anm. 8);, (1776)
Semler, Abhandlung wıe Anm. 8),
Semler, Abhandlung (wie Anm. 8), 25 E1774/76):
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Besserung der Menschen un: bilde bei selbständig nachdenkenden Christen ıne

prıvate eologie aus, die der prıvaten eligion einer historisch abgesicherten
Grundlage verhelfe Semler legt größten Wert darauf, ass die durchaus notwendige
auflßsere Einheit nicht das innere Leben des Christen ersticke, das frei bleiben musse
VOoNn aufßerem ‚Wang, Deshalb urie nicht das öffentliche nliegen das prıvate
ausgespielt werden un: €1| ussten voneinander unterschieden, dürften aber
nicht getr werden.

Die Unterscheidung zwischen oMfentlıcher un! privater Religion, Semler, se1
notwendig, dem Unterschied zwischen der geschichtlich veränderlichen aufßeren
Einheit un Gleichheit der Christen un! ihrer inneren Ungleichheit un Verschie-
denheit in der geschic  ichen Aufnahme des Unveränderlichen gerecht werden.
So wI1e die bürgerlichen Gesetze un öffentlichen Ordnungen nicht die innere Un
gleichheit un Verschiedenheit der Menschen ufheben sollen un! wollen un: nicht

51das innere Privatleben der Menschen eindringen dürfen, könne auch die
öffentliche Religionsordnung die Privatreligion der Christen nicht auslöschen ohne
ıne „rohe Tiranney un Beherrschung des Gewissens  « 52 DIe Gewissensfreiheit
er also auf der Unterscheidung zwischen Öffentlichem un: Privatem auch In
der eligion. Über die innere Religion, die allein dem (GGew1lssen olge;, könne der Staat
nicht bestimmen, denn s1e gehöre in die unsichtbare, moralische Welt, nicht in die
bürgerliche.”” So wWw1e das Papsttum die Unterscheidung VO  x eligion un Theologie
aufgehoben habe, habe die päpstliche Iyranneı die außere Religionsform mıiıt der
inneren eligion gleichgesetzt, die ewlssen der Christen beherrschen kön-
N  -

Während Semler den Terminus „Privatreligion seıt dem Ende der 1770er Jahre
sehr äufig benutzte, kommt der USdTruC: „Privattheologie” schon VOT diesem, aber
1L1UT einmal | E eher beiläufig gebraucht, VOI, der Begriff allerdings ist ihm als
Entsprechung dem der Privatreligion durchaus geläufig. Er pricht dann VOoO  e

„eigener Erkenntnis  «55 „Privatkenntnis“ oder „Privaterkenntnis“,”  6 „Privaturteil‘“,?”
die auf dem freien eDraucCc der Vernunft mündiger, selbständig enkender Christen
beruhen

Semler pricht In seinem „Versuch einer freiern theologischen Lehrart“ E VO  -

einer doppelten Vorstellungsart Von der anrhner füreite und Ungebildete, die
sich in eologie un: eligion ausdrücke.”® Viele Schriften der Kirchenväter SC

51 Semler, Letztes Glaubensbekenntnifß ber natürliche un! christliche Religion, Königsberg 1792,
13f. 192

Semler, Letztes Glaubensbekenntnifß (wie Anm. 55
53 Semler, Letztes Glaubensbekenntnifß (wie Anm. 51)7

Semler, Letztes Glaubensbekenntnifß wıe Anm. 51); 60f.
Semler, Über historische, gesellschaftliche un! moralische Religion der Christen, Leipzig 17806,
Semler, Verteidigung des Königlichen Edikts VO: 1788, Halle 1788,; Semler, Letztes

Glaubensbekenntnifß (wie Anm. 51), 188
Semler, ber historische, gesellschaftliche un!: moralische Religion der Christen (wie Anm 55),

Vorrede. 73 198 219 245 Semler, Verteidigung (wie Anm. 55),; Semler, Letztes Glaubens-
bekenntni{fß (wie Anm. 51); 162

Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14), 204
azu uch Semler, ber historische, gesellschaftliche un moralische Religion der Christen

(wie Anm. 553 90f.
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hörten ZUT „Geschichte denkender Christen”, die nicht die groben er der eINn-
fachen Christen gebraucht hätten. „Man könnte dies die Privattheologie NEMNNECIL,

WOZU jeder denkende Mensch eın wirkliches Recht hat; S1e bezieht sich auf den
Gesichtspunkt, der bei allen denkenden Menschen verschieden un ihr eigentümli-
cher ist.  .«59 DıIie Privattheologie ist also für Semler die individuelle Aneignung un:
Interpretation der christlichen Wahrheit Urc. den einzelnen, für das geordnete
verstandesmäßige Denken egabten Menschen un unterscheidet sich VO  } der
oHNentıichen eologie dadurch, dass s1e die Verschiedenheit un Eigentümlichkeit
der einzelnen Menschen ZUT Geltung T1N: S1e zielt nıicht auf Allgemeinverständ-
1C  el ab, sondern auf individuelles Verstehen. Insofern korreliert sS1e mıt der
Privatreligion, die ebenfalls die individuelle innere Anwendung un: Aneignung
der christlichen anrneı) ist 1im Unterschied ZUTr öffentlichen eligion als ihrer

allgemein verbindlichen aäußeren Form. Allerdings se1 die eologie 11UT eın Recht
für alle Christen, nicht aber ıne Pflicht, da s1e VO  3 den intellektuellen Fähigkeiten des
einzelnen abhänge. Nicht jede Privatreligion musse auch iıne Privattheologie hervor-

bringen uch WEl die Privatreligion jedem Christen zukomme, gelte 1es nıicht für
die Privattheologie. I)Denn auch hier se1 die grundsätzliche Unterscheidung VO  -

eligion un eologie wirksam, die Glaubenserfahrung nıcht Wissenschaftlich-
eıt 11 un umgekehrt nicht die wissenschaftliche Erkenntnis VO  — der Erleuch-
tung abhängig mache.

In der Geschichte des Christentums se1 die Privattheologie durch die Bindung
aufßere Autorıtäten w1e das Papsttum ZU rliegen gekommen. „Diese ehemalige
Freiheit ender Christen un:! Lehrer, welche unleugbar höchst gegründet un der
eligion sehr vorteilhaft WAärl, ist erst ach un! ach uUurc. unechte Grundsätze un:
Absichten aufgehoben worden, ange I1  a unter Einem kirchlichen Oberhaupte
stehen wollte.  «6U Idıie öffentliche eologie habe die Funktion gehabt, die allgemeine
kirchliche Ordnung Abweichungen schützen un abzugrenzen, s1e se1 aber
in keiner direkten Beziehung ZuU TUN! des christlichen Glaubenslebens gestan-
den egen diese Tendenz ZUTC Verfestigung un ZUT Austrocknung des christlichen
Lebens se1 immer wieder ıne Privattheologie aufgetreten, die mıt freiem unabhäng!i-
CIM Urteil den „Unterschied zwischen den cAhrıstlichen Glaubensartikeln un den
veränderlichen Kirchenartikeln“ ZUT Geltung gebrac. habe Das beste eispie: dafür
se1l die Reformation, der gelungen sel; mıiıt ılfe der Landesherren die freien
Privaturteile nicht DUr der bisherigen Kirchenlehre entgegenzusetzen, sondern
auch NEeEUEC Kirchen entstehen lassen, die nicht mehr VO römischen Bischof
abhängig waren.°“ Insofern betrachtet Semler die Privattheologie als die treibende
innovatıve und emanzipatorische Kraft iın der Kirchengeschichte, die verfestigte
Machtstrukturen aufbrechen In der Reformation se1l klar geworden, „da{fß die
außerliche Verschiedenheit der Kirchen der Einigkeit der christlichen Kirche, die auf
Fiınem Grunde beruhte, nicht war .  « 65 Die Protestanten hätten sich durch

Semler, ber historische, gesellschaftliche un: moralische Religion (wie Anm. 55 181

61
Semler, ber historische, gesellschaftliche Uun! moralische Religion (wie Anm 55); 181
Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm. 55), 202
Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion wıe Anm. 55), 204
Semler, ber historische, gesellschaftliche un moralische Religion (wie Anm. 55} 204
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„e1n freies vernünftiges Denken un Prüfen“ VOIN der 1DU11SC. nicht egründeten
ohne dassTheologie un: der aufßeren Autoriıtät der römischen Kirche losgesagt,

dieser Vernunftgebrauch in Widerspruch ZU christlichen Glauben geraten wäare.
hne das freie Nachdenken über die christliche Wahrheit, das Wort Gottes, also
ohne Privattheologie, ware die Reformation nicht möglich SCWESCH.

Semler kritisiert die Verpflichtung der Christen auf ıne traditionelle, öffentlich
eingeführte „gemeinschaftliche Religionssprache” und „gemeinschaftliche Kirchen-

sprache”, die der vergeblichen Hoffnung nachgehe, dadurch die „christliche innere
Wohlfahrt“ gewährleisten. Dieses Unterfangen mMUSsse scheitern, weil 6S den e1ge-
NCN Gebrauch der christlichen Freiheit behindere un!: die Entstehung VO  - Je indi-
viduellen, lebendigen „Privatsprachen” in der jeweiligen Privatreligion jedes Christen
verhindere. Alle denkenden Christen mussten frei beurteilen dürfen, ob die geme1n-
schaftliche überkommene Kirchensprache ihrer Privatreligion entspreche oder nicht.
„Jst also die moralische Religion, die Privatreligion, dem ewlssen des Christen
immertfort unterworfen, MU der Christ auch ine Privatsprache dazu für sich, VOT

Gott, frei aben, als SCIN der gesellschaftlichen Religionsordnung ihres großen
öffentlichen 7Zwecks en ohne allen eigenen chaden einwilliget.“®” Den Tun! für
den angel un! das ersagen der alten Kirchensprache sieht Semler darin, ass S1e
kraftlos geworden sel,; sich überlebt habe un: das nicht mehr ausdrücken könne, Was

s1e einst konnte. Deshalb würden sich die Menschen zunehmen:! VO  - ihr abwenden.
Umso mehr se1l iıne Sprache notwendig, die aus der lebendigen Religiosität des freien
Einzelnen stamme un wieder den urzeln 1m Wort ottes zurückfinde.

Für emlers Begriff einer religiösen Privatsprache ist nicht der Gegensatz des
Individuellen das Allgemeine entscheidend, als könne sS1e nicht sozial se1n
un: ın einer Gemeinschaft gesprochen werden, aber auch nicht der Unterschied
zwischen dem Sprechen über außere Weltzustände un dem Sprechen über die

eigenen inneren Zustände, w1e etwa Wittgensteins Begriff meınt, sondern der

Gegensatz eıner iıne öffentlich anerkannte Institution, iıne Kirche oder
Konfession, gebundenen Sprache Der einzelne MUSSeE in seiıner eigenen Sprache
seine Erfahrungen mıt der christlichen ahrheı ausdrücken können un dürfe
nicht dazu e  ‚WU: werden, dies in einer nicht mehr verständlichen, überkomme-
NECI, sinnentleerten Sprache tun Die Vielfalt der einzelnen Bedingungen des
Christseins bringe ıne Pluralität der Sprachen mıiıt sicH, die die gleichbleibenden
Grundsätze der christlichen eligion ausdrückten.°° Diese Vielfalt se1 In der Ge-
schichte des Christentums VO  — Anfang vorhanden SCWESCH un! ine „innere
Gleichheit oder Identität der Begriffe un! Lehrsätze“ se1 nach dem en (Gottes

unmöglich.“ Die „moralische Ungleichheit der Christen“ se1 unüberwindlich.®®

Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm. 55); 209 iieser

Aspekt der Privattheologie kommt bei Hornig, Semler. Studien (wie Anm. 6); 183 kurz.
Semler, ber historische, gesellschaftliche un! moralische Religion (wie Anm. 55% Vorrede.
Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm. 55), A
Semler, ber historische, gesellschaftliche un! moralische Religion (wie Anm. 553 116f.

159 174
Semler, ber historische, gesellschaftliche un! moralische Religion (wie Anm. 55); 118f.

213 216 241
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WeC der öffentlichen eligion musse se1n, das unendliche Wachstum der
moralischen eligion befördern

Das gemeiınsame Leben In der Gesellschaft aber mache erforderlich, sich auf
ine gemeinsame Sprache ein1gen, auf ıne öffentliche Religionssprache. Als
Bürger in der Gesellscha: nähmen die Christen daran teil un könnten diese
Ööftfentliche Religionsordnung für ihre eigene halten oder ihre Privatreligion davon
unterscheiden.”® Da die Christen nicht Sklaven der Kirche selen, dürften sS1e ihre
Privatsprache enNalten un entwickeln un mussten sich nicht immer UrcCc) die
Kirche unterweisen lassen./! D1ie Unterdrückung der Privatreligion Urc die Ööftent-
1E€ eligion habe der Macht des Klerus gedient.‘“ mgeke dürften sich
einzelne Christen aber auch nicht anma({ßsen, andere eigenmächtig elehren wollen
un: sich den öffentlichen Kirchenordnungen entgegenzuste]len.73 Darın sieht Semler
auch die Zielrichtung des Wöllnerschen Religionsedikts VO 1788, nicht in der
Beschränkung der Privatreligion als solcher, ohl aber 1im Schutz der OoMlentlıchen
eligion VOT willkürlicher Beschädigung unter Missbrauch der Gewissensfreiheit un
1cC „falsche « /4  Aufklärung“.

emlers Vorbehalte ıne allgemeine öffentliche Religionssprache erstreckten
sich auch auf die Sprache der Bibel, die für ih: nicht Ma({fßstab des Ausdrucks der
chrıstliıchen ahrher se1in könne. Denn auch diese Sprache se1l ıne historisch
entstandene, damıit etwas Außerliches, das nicht mıt dem Wort (Gottes selbst VCI-

wechselt werden dürfe.”” Hıer bestimmt also emlers Unterscheidung zwischen Wort
(Giottes un: Heiliger Schrift die Unterscheidung zwischen Ööffentlicher un privater
eligion. D1e geschichtliche Entwicklung des Christentums bringe uch die Not-
wendigkeit Ausdrucksweisen mıt sich, den In der vermittelten Gehalt

bewahren. Gerade das Bewusstsein VO  w der Geschichtlichkeit des Christentums
ermöglicht ıne Dıstanz seinen geschichtlichen Erscheinungsweisen, die seiner
Gegenwärtigkeit gerecht werden rlaubt

Die Unterscheidung zwischen der Ööffentlichen un der privaten eligion se1 ıne
Aufgabe un:! eın rgebnis der Privattheologie, In der einzelne selbstdenkende YT1S-
ten In Verantwortung 11UT VOL Gott die cNrıstliche ahrhner erkennen. „ 50 leibet
übrig, da{ß fähige Christen die historische chrıstliıche Religion, welche wirklich VO  e

gesellschaftlicher Form un Lehrordnung abhängt, ferner immer mehr VO  - der
moralischen Privatreligion unterscheiden berechtigt sind, un in dieser Unter-
scheidung blo{fß (Gott unterworfen bleiben.“”® So erwelst sich die Privattheologie als
das Mittel der Verlebendigung der christlichen eligion in einer Situation der
Sinnentleerung ihrer öffentlichen, historisch gewachsenen Erscheinungsweise. Der

Semler, Über historische, gesellschaftliche unı moralische Religion (wie Anm 553 120. 125
175

Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm. 553 26{f. 105
AA Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion wıe Anm. 55) 43

Semler, ber historische, gesellschaftliche un: moralische Religion (wie Anm 55), 102
Semler, Über historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm 55) 160

201 245
Semler, Verteidigung (wie Anm. 55); TBE B 120
Semler, Über historische, gesellschaftliche un! moralische Religion (wie Anm 55), 78f£.
Semler, ber historische, gesellschaftliche und moralische Religion (wie Anm. 55) Zn
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einzelne Christ ist auf sich selbst un: seine unabhängige Erkenntnisfähigkeit VCI-

wlesen, nicht die christliche ahrheır begründen, aber ihre Wirksamkeit
sich erfahren un: ihr einen LICU verständlichen Ausdruck verschaffen können.
In seinem nach dem Tod 1792 herausgegebenen „Letzten Glaubensbekenntnifß

über natürliche un! christliche Religion” erklärt Semler, die öffentliche Religions-
form änge mit der bürgerlichen Verfassung IIN verdränge aber nıicht die
innere oder private eligion der Christen, die der öffentlichen angehörte.”” {[dDIie

Privatreligion se1l aber nicht aus der öffentlichen ableitbar, s1e gehe vielmehr auf
die eigene Erkenntnis der Christen un ihre Anwendung zurück.‘® IDIie Privatreligion
edürfe also der Privattheologie, gehe aber in ihr nicht auf,; sondern musse s1e erst

Urc. Anwendung auf die lebendige Erfahrung beziehen. Den einzelnen Christen
musse freistehen, ine ihrer Erkenntnisfähigkeit entsprechende Auslegung der Hl
Schrift en un den erkannten Sinn individuell praktisch anzuwenden.”” Wie
die Unterscheidung VO  . Auslegung un: Anwendung der Heiligen Schrift ze1gt, w1e
sich eligion un:! eologie zueinander verhalten, bestimmt s1e auch das Ver-
hältnis VO  . Privatreligion un: Privattheologie.

{ IDIie öffentliche eologie se1 notwendig der iußeren Einheit der Christen in

der bürgerlichen Gesellschaft willen, aber s1e könne den inneren TUunN! un! Inhalt
der christlichen eligion nicht ausschöpfen.“” Deshalb musste in den Christen och
ıne „eigene innere W ihres Verstandes, Urteils un ihrer Neıigung
(Gott un! Christum“ entstehen, die ganz frei VOoNn äaufilßseren Vorgaben un: FEinschrän-

kungen bleiben müssten.“” „50 ist der freie eigene Gebrauch des a  enkens ber
den Inhalt un: Umfang der christlichen Verehrung ottes, ıne ausgemachte Pflicht
für alle ähigern Christen, die s1e sich selbst durchaus schuldig sind, un s1e

durch gal keine ausserliche ehrIiorm gehindert werden können  «82 Die öffentliche
eologie musse also Urc. ıne private erganzt werden un: urie diese nicht

verdrängen.“” Aber die Privattheologie eiınes einzelnen dürfe umgekehrt nıicht die
öffentliche Religionsordnung umwerfen wollen.“*

Mit der Unterscheidung VO  — eligion un eologie einerseılts un: ihrer Ööftent-
lichen un: privaten Form andererseits hat Semler den Bereich der eligion in ihrem
erhältnis Gesellschaft un Staat SOWl1e iım Hinblick auf das Verhältnis VoNn

Glaube un W ıssen ausdiftferenziert, ihr die bestmögliche Entfaltung in Ordnung
un: Freiheit sichern. Seinen Unterscheidungen agen die Kategorienpaare des
AÄAußeren un Inneren, des Allgemeinen un Besonderen, des Öffentlichen un:
Prıvaten, der FEinheit und Verschiedenheit, der Gleichheit un:! Ungleichheit, des
Veränderlichen un Unveränderlichen zugrunde, die ıne difterenzierte Analyse des

komplexen Bereichs der eligion ermöglichten un: zugleich die Beziehungen ZWI1-
schen dem Unterschiedenen sichtbar werden liefßen

Se:  er Letztes Glaubensbekenntnifß (wie Anm. 51 4 f£.
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81 Semler, Letztes Glaubensbekenntnifß (wie Anm. 513 76{.
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Hintergründe für die Unterscheidungen
Di1e Unterscheidung zwischen Ööffentlicher un privater eligion un: Theologie hat

ihre Vorgeschichte iın der politischen Theorie des Rationalismus und der ufklärung
seit Hugo Girotius. Im Anschluss diesen unterscheidet Ihomas Hobbes in seinem
„Leviathan“ (1651) zwischen oMientlıiıcher un privater Verehrung (G0ottes. DIie Ööffent-
IC werde VO Staat geregelt, der darin frei sel, während die Mitglieder des Staats
daran gebunden selen. Die private Gottesverehrung geschehe 1IrC. die Priıvatperso-
HCI die darin 1mM Verborgenen Sanz frei selen, Ööftentlich aber Urc Gesetz un! Sitte
edingten Einschränkungen unterliegen. Eıne Kirche se1 ıne Gesellschaft VO  3 Men-
schen, die sich ZUr cArıstlichen eligion bekennen und sich auf Anweisung eines
Souveräns versammeln. Es könne deshalb keine allgemeine Kirche geben, der alle
Christen gehorchen muüussten, denn, betont Hobbes die Anmafungen des
Papsttums, gebe auf Erden keine EW der alle anderen Staaten unterstünden.
Die Einheit VOIl bürgerlichem Staat und Kirche bedinge die 1elher der Kirchen. Der
Souverän setze jeweils als oberster Priester andere Priester un Lehrer der eligion
eın Während die VO  e diesen vertretene Lehre Ööftfentlich sel, bleibe der Glaube
innerlich un: unsichtbar ©° Hobbes unterscheidet bei der Frage nach ahrher
oder Falschheit der Wunderberichte zwischen der priıvaten Vernunft des einzelnen
und der öftentlichen Vernunft des SOUveranen Leıters der Kirche, der diese Frage
entscheiden habe Eın Privatmann habe dennoch die Freiheit, die Wunderberichte
glauben oder nicht, aber se1n öffentliches Bekenntnis mMUsse dem rteil der Ööffent-
lichen Vernunft entsprechen.“®

Im Anschluss daran betrachtet Samuel Pufendorf in seinem Traktat „De habitu
religionis christianae ad vitam civilem“ 1687) das Verhältnis VO:  — eligion un: Staat
DIie eligion unterliege als innerliche nicht der staatlichen Gewalt Denn die eligion
habe einen höheren rsprung als der Staat, der seine rTeNzen überschreiten würde,
wollte seline Macht auf die eligion ausdehnen Allerdings könne auflßsere
Handlungen der eligion der Strafe unterstellen, WE S1€E die Ööffentliche Ordnung
gefährdeten. Innere Handlungen ingegen selen immun.®©® Das eispie: alttestament-
licher Könige ze1ge, ass diese als Obrigkeit keine CIirca d  5 ohl aber ıne
CIrCa besessen hätten © Das Reich Christi se1l eın Urc weltliche Gewalt
regjierter Staat, da das e1cCc der anrher sel, das keiner weltlichen Herrschaft un
keines Zwangs bedürfe.?© Wenn unter einem Staat iıne unabhängige Gemeinschaft
VON Menschen verstanden werde, die UrTrC| einen obersten Herrscher reglert werde,
annn se1 deutlich, ass die Kirche kein Staat se1ın könne. Denn das Wort Kirche habe
seinen Ursprung 1im Begriff der Demokratie, ıne Versammlun VO  — Bürgern

Ihomas Hobbes, Leviathan, S1ve de materı1a, forma, potestate civıtatıs ecclesiastice et civilis,
Amsterdam 16/0, 1 41

Hobbess, Leviathan wıe Anm. 85),
Samuel Pufendorf, De habitu religionis christianae ad vıiıtam civlem, 1n Christian TIhomasius,

Vollständige Erläuterung der Kirchenrechtsgelehrtheit, Band @ Frankfurt-Leipzig 1740, VI; 45
Pufendorf, De habitu religionis christianae (wie Anm. 87), VII,; 49
Pufendorf, De habitu religionis christianae (wie Anm 87), XS
Pufendorf, De habitu relig10nis christianae (wie Anm. 87), AA
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bedeute, die hörend un: beratend über bürgerliche Angelegenheiten finden un
dazu Aaus ihren privaten äausern einem gemeinsamen zusammenkommen.
Seinem Ursprung ach bedeute also das Wort Kirche keinen Staat, sondern einen

Zustand der demokratischen Gesellschaft (affectatio reipublicae democraticae). Pu-

endorf unterscheidet zwischen einer staatlichen un einer bürgerlichen Öffentlich-
eıt un weılist die eligion als Kirche der letzteren Z weil dort schon 1ın der Frühzeit
die Altesten durch Wahl bestimmt wurden, damit keine der staatlichen hnliche
Herrschaft in der Kirche entstünde.?‘ DIe Kirche se1 nicht deckungsgleich mıt dem
Staat, s1e könne ebenso in Form VOonn privaten Einrichtungen oder familiären Ver-

sammlungen realisiert se1in. er‘ der urs oder2 christlich, ann genieße die
vorher als Privatgesellschaft edronte oder ge  ete Kirche, wenn sS1e sich E:  S-
ireu verhalte, den staatlichen Schutz VOTr Verfolgung, ihr Gesellschaftsstatus bleibe
erhalten.”?

Christian TIhomasıius, der die Schrift seines Lehrers Pufendorf kommentiert,
unterscheidet einen inneren un! einen außeren Gottesdienst. Der erste bestehe in

der Gotteserkenntnis,; die durch blofßes Nachdenke zustande komme, ottes-
PC un ottvertrauen führe un Gottesdienst im Gehorsam gegenüber dem
W illen ottes sel. Der außere Gottesdienst iege darin, dieses innere Vertrauen
un diese Gottesfurcht UrC außerliche Zeichen anderen erkennen geben.
Di1ie wahre eligion bestehe nicht aufßeren Gottesdienst, sondern allein 1im inne-

EC1Ih der vorhanden se1in könne auch ohne jenen. Der auflsere Gottesdienst se1l ohne
den inneren leer un heuchlerisch, se1 weder uUurc Vernunft och durch Oftenba-

rung VO  — Gott geboten, aber die Vernunft lasse erkennen, dass niıcht verwerflich
sel. er der innere och der außere Gottesdienst selen pCI Gegenstände
königlicher ewalt, denn die Menschen sollten s1e frei ausüben können, se1

denn, sS1€e störten die öffentliche staatliche Ordnung. IDıie Kirche bedürfe keiner

Zwangsgewalt.”“ DIie Religionen könnten auch nicht untereinander ‚Wang ausüben,
denn S1€e selen alle gleichgestellt. DIie eligion se1 eın Gegenstand weltlicher

Gesetzgebung, der Ur die äaufßeren Handlungen der Menschen unterliegen. DIies

bedeute, ass der Fürst kein regale in SaCcrıs in ezug auf den inneren Gottesdienst
habe, den aufßeren Gottesdienst aber, insofern ıne außerliche Handlung sel,; könne

de Jure ach seinem ei1eDen ordnen.””
In seiner „Einleitung ZUT: Sittenlehre“ (1692) sieht Ihomasıus den inneren Gottes-

dienst in der atur des Menschen angelegt, den aufßeren jedoch nicht. Der Mensch
„weifß endlich der natürlichen Erkenntnis nach VO  . keinem andern Gottesdienst als
VO  a dieser aus ndlıchem ertrauen un Ehrfurcht herrührenden Begierde, sein
Leben ach ottes illen anzustellen, un! begreift für sich selbst nicht, ob un mıiıt

Was für außerlichen Ceremonien sonsten Gott seinen 1enst bezeugen solle,

1 Pufendorf, De habitu religionis christianae (wie Anm. 87), 218{£. Vgl 285

Pufendorf, De habitu religion1s christianae (wie Anm. 87), 220 223
Pufendorf, De habitu religionis christianae (wie Anm. 87); XLIL,; 300{f.
TIhomasius, Vollständige Erläuterung (wie Anm. 87), 14{f.
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bschon insgemeın die Gelehrten das egentei behaupten pflegen un aliur
halten, da{ß der Mensch VO  — atur getrieben werde, Gott einen außerlichen (Gottes-
dienst uUurc aufßerliche Ceremonien un: außerliches Beten, Loben un Danken
erweisen.  «98 Aus blofßer Vernunft, ohne Offenbarung Gottes, se1 die Notwendigkeit
eines aulserlichen Gottesdienstes nicht erkennen.”? DIie aulserlıchen Handlungen
selen nützlich, aber auch trügerisch.

In seiner „Abhandlung VO Recht Evangelischer Fürsten in Mittel-Dingen oder
Kirchen-Ceremonien“ weIlst IThomasius die Unterscheidung zwischen innerlichen
un aulserlichen Religionssachen zurück, weil S1e Streit darüber hervorrufe, Was
den einen und Was den anderen gehörte. es Tun un: Lassen der Bürger, das
ihrem freien Willen entspringe, se1l der Gewalt des Fürsten unterwortfen. Dies komme
mıt der Vernunft besser überein als die Meıinung, der Uurs könne ohl ın aufßer-
lichen Religionssachen etwas eIieNhlen, nicht aber ın innerlichen. Dass der Fürst keine
Gewalt in innerlichen Religionsangelegenheiten habe, könne nicht bezweifelt werden,
weil diese nicht dem freien en der Menschen unterliegen. ber die Unterschei-
dung auf Fälle anzuwenden, gebe LLUT Anlass Auseinandersetzungen, die den

100Frieden torten
Christian Wolff ogrei In seiner deutschen FEthik „Vernünftige edanken VO  a der

Menschen Tun un:! Lassen, ZUr Beförderung ihrer Glückseligkeit“ die Unterschei-
dung zwischen innerlichem un: aulserlichem Gottesdienst wieder auf und leitet S1€E
anthropologisc: A4aUs der Dualität VO  . eele un:! Leib ab Die Handlungen der eele

101würden innerliche, die des Leibes aufßerliche genannt. Der AaUus innerlichen and-
lungen bestehende Gottesdienst heiße innerlicher, der aus aulserlichen Handlungen
bestehende außerlicher Gottesdienst.  102 Da die Gottseligkeit, die Liebe un: Furcht
Gottes und das Gottvertrauen edanken der eele selen, ehörten diese Pflichten
S innerlichen Gottesdienst.!°° Wenn aber der Mensch dadurch äauflseren and-
Jungen angetrieben werde, entstehe eın aulserliıcher Gottesdienst.  104 Dazu gehöre der
Unterricht VOIN Gott, der ıne olge der inneren Gotteserkenntnis se1l  105 Dieser
Unterricht sel;, Wolft 1M Jus naturae“ (1748) Aufgabe öffentlicher, VO Staat
bestellter Lehrer, die sowohl in der natürlichen eligion un Theologie als auch In der
geomfenbarten eligion ausgebildet seien.!© S1e müuüssten dieses Amt ın öffentlichen
Einrichtungen ausüben und dürften sich nicht auf private Zusammenkünfte be-
schränken. DIies rächte die staatliche Ordnung in Gefahr Wolff unterstellt den
Pıetisten, S1€e zögen die priıvaten Zusammenkünfte (conventicula privata) dem Ööffent-

Thomasius, Einleitung ZUT Sittenlehre, Halle 1692, Nachdruck Hildesheim 1968,; 134
Thomasius, Einleitung ZUr Sittenlehre (wie Anm. 98),; 136

100 Thomasius, Abhandlung VO Recht Evangelischer Fürsten 1n Mittel-Dingen der Kirchen-
Ceremonien, 1N: Ders., Auserlesene Schriften, alle 1705, Nachdruck Hildesheim 1994, H4}44 154

101 Christian Wolff, Vernünftige Gedanken VO  - der Menschen Tun und Lassen, alle 1733:
Nachdruck 1976, 756

102 Wolff, Vernünftige Gedanken (wie Anm. 101), S 757 Wolff, Jus naturae, methodo
scientifica ertratatum, Band . Frankfurt-Leipzig 1740, SS 9-—1

103 Wolff, Vernünftige Gedanken (wie Anm. 101), /58
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ZKG 119. Band 8— 3



„Privattheologie” ein widersprüchlicher Begriff Johann Salomo Semlers? 375

lichen Gottesdienst VOI, weil s1e durch ihre ruhmsüchtige Frömmigkeit heiliger als
die anderen erscheinen wollten. I dies dürfe in einem geordneten Staatswesen nicht
geduldet werden.!*/ In seinen „Grundsätzen des Natur- un: Völkerrechts“ (1754)
betont Wol{ff, dem Landesherrn obliege die orge für den außerlichen Gottesdienst
un: die Bestellung öffentlicher Lehrer, die Untertanen VO  . Gott un seinem
Willen unterrichten.!°® Wolft definiert das Offentliche als as, Was die gesamte
Gesellschaft betriftt, das Private als das, Was DUr einzelne Mitglieder oder eıle der
Gesellschaft angeht.  109 Er wendet diese Unterscheidung aber nicht auf die Kirche d

weil die privaten Versammlungen der Pıetisten nicht gutheißen konnte.
Das „‚Groißse Universal-Lexikon er Wissenschaften un: Künste“ VO  3 Johann

Heinrich Zedlier ingegen Tn einen Artikel „Privat-Gottes-Dienst” und bemerkt,
„dafß die Kirche überhaupt un in ferne s1e iın der Republik ist, ın ıne Privat- oder
öffentliche Versammlung eingeteilet erd“ 110 Der ersten gehöre der Fürst nıcht
s1e se1 1Ur ıne Privatzusammenkunft, die entweder VO  I der E}  er verboten se1
oder, WEell geduldet, keinen öffentlichen Gottesdienst halten, sondern 1Ur 1im
Privaten ihre Andacht verrichten urie uch 1ler ist ıne Kirche als Privatgesell-
schaft deutlich gegenüber der Ööftentlichen abgewertet. Darın könnte sich der Finfluss

zeigen.
Schüler eorg Friedrich Meier hält in seiner „Philosophischen Sittenlehre“

die Religion für „durchaus angenehm un belustigend“.””” uch teilt s1e in
innerliche un außerliche ein. DIie innerliche eligion se1l ıne Handlung der eele in
Erkennen un Begehren.‘ *“ Der außerliche Gottesdienst se1 der Inbegriff er
willentlichen ewegungen des Körpers mıt dem Ziel der Ehre Gottes. Er sel1 Zeichen
der innerlichen eligion. Der außerliche Gottesdienst musse auf den inneren bezogen

113bleiben, un: der innerliche MUSSE sich 1im außerlichen darstellen.
DIie Unterscheidung zwischen öffentlichem un privatem Gottesdienst bei Hobbes

wurde VO  — der zwischen aufßerlichem un! innerlichem Gottesdienst bei Ihomasius
abgelöst, der s1e jedoch spater relativiert hat, während S1Ee VO  F Wolft anthropologisch
un! VO  > Meier semiotisch begründet un: wieder als grundlegend betrachtet wurde.
Wolft lehnte die Unterscheidung zwischen öffentlichem uUun!: prıvatem Gottesdienst
ab, weil s1e das Konventikelwesen begünstige. Für Semler ingegen ist nicht der
Unterschied zwischen Innerlichem und Außerlichem entscheidend, sondern der
zwischen Öffentlichem un Privatem bei der Bestimmung VO  w eligion un eOl0-
g1e in der Gesellschaft. arın orlentiert et sich eher Hobbes als TIThomasius un
Wolff. Sein Religionsverständnis ist stärker soziologisch epragt als das VO anthro-
pologischen Leib-Seele-Dualismus estimmte bei Wol{ff, geht aber darın nicht auf. So
annn jel besser den gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen, als 1eSs die
spekulative 'ITheorie Wolfts vermochte.

107 Wolff, Jus naturae (wie Anm. 106), $ 464
108 Wolff, Grundsätze des atur- un: Völkerrechts, 1754, Nachdruck Hildesheim 1980, 1024
109 Wolff, Jus naturae, Band 111 (wie Anm. 106), E 2r
110 Johann Heinrich Zedler, Grofßes Universal-Lexikon ler Wissenschaften un! Kunste, Band

29, Leipzig-Halle 1/41, 576
111 eorg Friedrich Meıer, Philosophische Sittenlehre, Teil, Halle 1733 171
112 Meier, Philosophische Sittenlehre (wie Anm. ELL) 122
113 Meier, Philosophische Sittenlehre, Teil,; alle 1754, B
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Immanuel ant hat In seiner „Beantwortung der rage Was ist Aufklärung?“, die
1784 erschien, also wel re VOT emlers Schrift „Über historische, gesellschaftliche
un:! moralische eligion der Christen“, einen öffentlichen Gebrauch der Vernunft
VO  e einem privaten unterschieden un! dem ersten VOo. Freiheit zugebilligt, während
dem etzten Beschränkungen auferle: werden könnten, die in den renzen eines
Amtes oder einer Verpflichtung begründet liegen. Damıt scheint ant die Begriffe
des Offentlichen un Privaten in umgekehrter Weise auf die geistige Freiheit
beziehen, als bei Semler geschieht. Aber auch ant führt seine Unterscheidung
eispie) der eligion urch: weil s1e das Feld sel, auf dem die Abhängigkeit un
Unmündigkeit der Menschen gefährlichsten sel.  134 ant möchte dem eie  en,;
der die eligion ohne Bindung ine Kirche allein mıt der Vernunft betrachtet,
volle Freiheit zugesichert wIlssen, I11US5 aber dem Kirchendiener, dem kirchlichen
Funktionsträger, ine Einschränkung seiner Denkfreiheit zugestehen, insofern sich
verpflichtet hat, bestimmte rTrenzen einzuhalten. DIie Vernunft ziehe sich deshalb auf
ınen Privatgebrauch zurück, da S1€e nicht OMNentlıic ZUr Geltung gebrac. werden
daff: sS1e werde ZUrT Privatsache. Frele öffentliche Wirksamkeit musse ihr aber iın der

chen könne.
Wissenschaft zugestanden werden, der Gelehrte Sanz in eigenem Namen SPIC-113

DiIie unterschiedliche Nnwendung der Unterscheidung VO  w OÖffentlichem un:
Privatem bei ant un: Semler scheint nicht inhaltlichen Differenzen begründet

liegen, sondern in verschiedenen Perspektiven. Kant betrachtet die eligion un:
die Kirchen als ilosop. VO  a aufßen un: erscheint ihm deshalb der Vernunftge-brauch in ihnen als prıvat 1m Unterschied dem öffentlichen aufßerhalb VO  z ihnen
in der Wissenschafft. Semler hingegen hat als Theologe die öffentliche Theologieden Uniıversitäten un:! Schulen, die kirchlich-konfessionell gebunden ist, 1im 1C.
die VO  — der Privattheologie einzelner Christen bheben möchte, der Theologieeinzelner intellektuell befähigter Christen, die in eıgener Verantwortung ohne Bin-
dung eın öftentliches Amt ihre Vernunft auf die Religion anwenden un:! einem
eigenen rteil ber s1e kommen können, dadurch die öffentliche eologiebefruchten un: beleben

iıne theologische un empirische Hauptquelle für die Unterscheidung VOoONn öffent-
licher un: privater eligion und Theologie bei Semler stellt der Pietismus dar. Philipp

Spener hatte ın seinen „Pla desideria“ (1675) unter Berufung auf das geistliche
allgemeine Priestertum der Christen ine Reform der Kirche Urc ärkung der
privaten Frömmigkeite die sich in privaten Zusammenkünften in freier
Verantwortung der Christen artikulieren solle. Spener unterscheidet iıne mıiıt natur-
lichen Kräften der Vernunft arbeitende wissenschaftliche Theologie VO  } der gelist-lichen Theologie, die der Verkündigung dient, un bezieht WI1e Semler die egeLuthers, Meditation, Anfechtung un:! machten den Theologen aus, 1Ur auf die

114 493
115 487
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letztere. *° Spener anerkennt den Unterschie: zwischen Glauben un: eologie, aber
betont den Zusammenhang zwischen beiden. ** DiIie Lalen könnten w1e die Fach-

eologen theologische Erkenntnis gewinnen un:! der Erleuchtung teilhaftig WeI -

den  118 Semler konnte ihm weıt folgen, weigerte sich jedoch, die Erleuchtung
ZUT V oraussetzung der wissenschaftlichen eologie machen.

Gottfried Arnold unterscheidet das aulserlichen Ordnungen etablierte Kirchen-
VO innerlichen, geistlichen Christentum, für das Gewissensfreiheit Hs

über staatlichem ‚wang bestimmten Gottesdienstformen un: Kirchenordnungen
beansprucht. Diese Gewissensfreiheit bedeute nicht, sich dem Gehorsam gegenüber
der T1}  er entziehen, ohl aber VOoN ihr „die wolthat der Christlichen Toleranz
un! freyheit in gewissens-sachen” fordern.!*  S Arnold beruft sich OSi auf den
egriff der natürlichen Religion, der der Religionstheorie der Aufklärung zugrunde-
liegt, die Indifferenz des aulserlichen Gottesdienstes gegenüber dem innerlichen

begründen. Der allein wahre Gottesdienst se1 innerlich, geistlic un frei,; keine
äaufßeren Bedingungen gebunden.”  20 Dennoch selen außere ranungen notwendig

der chwache der menschlichen Natur.**! Aber die innere Freiheit des
Christen 1N: ih nicht das Außere. 122

Semler berief sich für seine Unterscheidungen wiederholt auf Luther. Johann
Lorenz VOINN Mosheim habe ın seiner inführung in die eologie VO:  - 1756 geze1gt,
dass der VO  e der altprotestantischen rthodoxie als ege für das Theologiestudium
aufgefasste Satz Luthers oratılo, meditatio, tentatıo faciunt eologum VO  - diesem
selbst nicht als Methodenanleitung verstanden wurde, sondern als Weg AT Er-
fahrung dessen, iın der eologie geht.  125 Bel Luther selbst gebe also
den Ansatz einer Unterscheidung VO  - eligion und eologie, wWenn den
traditionellen, eigentlich für Mönche bestimmten Spruch umdeutet einer AnNn=-
weisung für alle Christen 1mM 1NDIIC auf ihr ewıiges Heil DIiese Unterscheidung habe
sich schon VOT Luther 1m /usatz ‚mystica‘ c  ‚theologia ZUr Geltung gebracht,
das Bemühen Seelenheil; die praktische Anwendung der christlichen Wahrhei-
ten, unterscheiden VO  - dem intellektuellen Bestreben der Erkenntnis des Gilau-
bens, der wissenschaftlichen Theologie.*““ Es se1 leicht bemerken, ass Luther in
seinem Satz „VOI der r  rung un: Anwendung der eigentlichen geoMNenbarten
Hauptwahrheiten” rede un: Aass mıt eologie das meıne, Was ZUrTr Ordnung des

116 Philipp Jakob Spener, Die allgemeine Gottesgelehrtheit aller gläubigen Christen und recht-
schaffenen Theologen (1680) 1n Die Werke Philipp Jakob Speners. Studienausgabe, hg. VO: Kurt
Aland, Band Die Grundschriften, Teil 2, Giefßen 2000, 129

TT Spener, Die allgemeine Gottesgelehrtheit (wie Anm. 116), 305
118 Spener, {DIie allgemeine Gottesgelehrtheit (wie Anm. 116), 301
119 Gottfried Arnold, Erklärung VO gemeinen Sektenwesen (1700), In Gottfried Arnold 1n

USW; hg. VOI FErich Seeberg, München 1934, 140
120 Arnold, Erklärung (wie Anm. 119), 157
121 Arnold, Erklärung (wie Anm. 119), 229
122 Arnold, Erklärung (wie Anm 119), 234 DE
123 Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19);, 10£.; Johann Lorenz Mosheim, Kurze Anweıisung, die

Gottesgelahrtheit vernünftig erlernen, Helmstädt 1763, 23725
124 Semler, Erster Anhang (wie Anm. 19) 51
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eils gehöre un: Was für jeden Christen erfahren notwendig sel1.  125 „Man siehet
unwidersprechlich, da{ß Lutherus 1er VOIl dem Einflus dessen, Was in (Gottes Wort
enthalten ist, auf Verhalten un!: etragen, redet;: olglic. VO  — Warheiten, die
eigentlich unmittelbaren FEinflus auf unNns en sollen un: mussen, also, die uns

Menschen angehen, WEenNnn WIT u1lls In eın Verhältnis (‚Oftt wollen, das das
richtige ist. DiIe Rede ist VO  ; Nserm Vortheil un Nachtheil; darzu brauchen WIT die
Erleuchtung, unı darauf geht sıe, nicht auf Warheiten aAaussetT diesem Verhältnis
un für dicCh © Der eDrauch, die Anwendung der biblischen ahrheı edürfe der
Erleuchtung, nicht die historische Erkenntnis des Verstandes. */ Durch die drei VOoO  H

Luther genannten Mittel werde der Mensch eın rechter Iheologe in ezug auf die
praktischen Wahrheiten.**® Davon musse der wissenschaftliche Theologe unterschie-
den werden: Aa eologus aber, MU: auch och jel mehr w1lssen un behaupten,
als selbst erfaren kan, oder nicht alle theologischen Warheiten, sind unmittelbar
un! zunächst praktisc  h‘:(129 Auch Semlers Lehrer Sigmund aco Baumgarten habe
1in seiner Dogmatik den Spruch Luthers ausdrücklich auf die heilsame Erkenntnis
eines jeden Christen eingeschränkt un!: diese VO  w der theoretischen Erkenntnis
abgehoben. ” Luthers pruc dürfe nicht dessen Absicht einer „Enzyklo-
pädie der aNzZCh eologie” emacht werden, MUsse vielmehr als Anleitung ZUr

T'  rung des eils für alle Christen betrachtet werden.*! Luther habe immer die
eologie als elehrte historische enntinıs der Geschichte der christlichen Lehre
unterschieden VO  - der praktischen Vorstellung VO:  e dieser Lehre, die en Christen
nötig se1.  152 Der Begriff einer allgemeinen eologie, den Semler bei Luther erkennt,
wird aber Urc seine Unterscheidung zwischen eligion un:! eologie verdeckt.

Luthers VO  — Semler herausgestellter Begriff einer allgemeinen eologie, die jedem
Menschen zukomme, insofern In einem Verhältnis Gott steht, ist nicht mıiıt
emlers Begriff der Privattheologie gleichzusetzen. Denn dieser setiz die Unterschei-
dung VO  ; eligion un eologie VOTaUs, während jener auf die Seite der eligion
gehö IDIie allgemeine Theologie Luthers ist eın Akt der Frömmigkeit, die Privat-
eologie emlers eın der theoretischen Erkenntnis. Aber Semler eru sich für
seine Unterscheidung VO  — Öffentlichem un TIıvatem Bezug auf eligion un:!
eologie ebenfalls auf Luther. Dieser habe mıt seliner Unterscheidung des inneren
VO aiufßeren Menschen der inneren eligion un! der Freiheit des (Jew1lssens ihr
Recht verschafftt die Unterdrückung Urc außere EW se1 des Papstes

133oder des Staats. ICn hätte ohl nÖöt1g, manche Stellen VO  - dieser Freiheit
geübter Christen AUus Luthers cnNrıften oder AUus Arndt,; Spener un andern prakti-
schen Schriftstellern 1er abdrucken lassen. ESs ist mI1r auch NUug, dafß ich teils

125 Semler, Erster Anhang (wie Anm. 9), 39f.
126 19), 423
127

Semler, Erster Anhang (wie Anm

128
Semler, Erster Anhang (wie Anm 19), 49
Semler, Erster Anhang (wie Anm19), 66{f.

129 Semler, Erster Anhang (wie Anm 19),
130 Semler, Erster Anhang (wie Anm 19) 105

Semler, Einleitung (wie Anm 33), 131
132 Semler, Versuch einer freiern theologischen Lehrart (wie Anm. 14), 35
133 Semler, Über historische, gesellschaftliche un! moralische Religion der Christen, 12

Gottfried Hornig, Die Anfänge wıe Anm. 173 Ders.; Semler. Studien (wie Anm. 6); 190

7ZKG 119. Band 83
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daran erinnere, Was Luther selbst VO aulserliıchen un! innerlichen Menschen
geschrieben hat.“ Damıt ezieht siıch Semler auf den Freiheitstraktat Luthers,
dem die Unterscheidung zwischen innerem, geistlichem Menschen un: aufßerem,
fleischlichem Menschen zugrundeliegt. Semler ist der Meınung, hierin iıne Begrün-
dung für seine Unterscheidung VO'  e Tıyatem un! OÖffentlichem aben, insofern
dem inneren Menschen die Freiheit des eigenen Urteils zukommt un: der auflßere
Mensch eines auflßseren USaTruc. seines Inneren bedarf. Auch wenn diese 1C
problematisch ist, da Luthers Unterscheidung VO  . innerem un auiserem Menschen
nicht mıt der VO  w privatem un: öffentlichem Wirken deckungsgleich ist; annn sich
Semler doch mıiıt einem gewissen Recht auf die Freiheitsschrift un: noch stärker auf
„An den christlichen Adel deutscher Nation“ berufen, die dem Christen Urc die
auftfe das Priestertum geschenkt sehen, kraft dessen Macht habe „zuschmecken

135un! urteylen, Was do recht er unrecht glaubenn weTe ‚Drumb gebu
einem yglichen Christen, das sich des glaubens annehm, zuvorstehen un: VOI-

« 136fechten, un! alle um zuvordammen.
DIiese Beobachtungen den Hintergründen der Semlerschen Differenzierungen

sind noch keine Analysen seiner Quellen un: der Traditionen, auf die sich bezieht
Aber s1e zeigen, ass emlers Begriff einer Privat-Theologie organisch ARN seiner auf
dem Hintergrund philosophischer, gesellschafts- un: staatstheoretischer Unterschei-
dungen seiner eit entwickelten Religionstheorie erwuchs un geeignet Wal, einen
auch aufseruniversitären Zugang ZUT eologie für enkende Christen rmögli-
chen un rechtfertigen. Semler befand sich mıt seiner Theoriebildung der
Spitze der Reflexion sozialer wWw1e politischer Strukturen un: damit die eOl0O-
g1e der U}  ärung, konnte sich aber pr  1SC. restauratıve un: repressive
Tendenzen ın Kirche, Gesellschaft un: Staat nicht durchsetzen.

134 Se:  er,; ber historische, gesellschaftliche un! moralische Religion der Christen (wie
Anm 55),; 221

135 1ın Luther, An den christlichen del deutscher Natıon VO  - des christlichen Standes
Besserung, 1: 6, 404-469 412, DA

136 Luther, del wıe Anm. 1353; 6, 412, 37


